
4'/132. WIrtsehaftIlehe und soziale AuswIrkungen der 
fsraeIIseben Siedlungen auf das pall1st1nensfsclte 
Volk In dem seit 1967 besetzten pamstlnensJscben 
Gebiet, efnsclilleßlfch Jemsalems, und auf die 
arabfsdte Bevlllkenmg des syrischen GoJan 

DIe Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf die Resolution 1994/45 des WIrtSChafts.. 
und Sozialrats vom 29. Juli 1994, 

in Bekriiftigung des Grundsatzes der stllndigen Souverilnitlit 
der unter fremder Besetzung stehenden Völker Ober ihre 
nationalen Ressourcen, 

geleitet von den Gnmdslltzen der Charta der Vereinten 
Nationen, in Bekrilftigung der Unzullissigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. November 1967 und 497 
(1981) vom 17. Dezember 1981, 

rmter Hinweis auf die Resolution 46S (1980) des Sieber
heitsrats vom 1. März 1980 sowie die anderen Resolutionen, 
in denen die Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 
12. Au~ 1949 zum Schutze voo Zivilpersonen in Kriegs
zeiten' auf das besetzte pa\Ilstinensische Gebiet, einschließ.. 
lich Jerusa1ems, und andere seit 1967 von Israel besetzte 
arabische Gebiete bekrllftigt wird, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 904 (1994) des 
Sicberheitsrats vom 18. März 1994, worin der Rat unter ande
rem die Besatmngsmacht Israel aufgefordert hat, auch weiter
hin Maßnahmen zu beschließen und durchzufllhren, so unter 
anderem die ßeschlagoabmung von Waffen, um rechtswidrige 
GewaIthandiungen seitens der israelischen Siedler zu verhin
dern, und worin er verlangt hat, daß Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Sicherheit und den Schutz der pallistinensi
schen Zivilpersonen in dem besetztell Gebiet zu gewiihrIeisten, 

im Bewl4fJtsein der schwerwiegenden nachteiligen wirt
schafllichen und sozialen Auswirkungen, welche die israe
lischen Siedlungen auf das pa\Ilstinensische Volk in dem seit 
1967 besetzten pallistinensischen Gebiet, einschlleßlich 
Jerusa1ems, und auf die arabische Bevö\kerung des syrischen 
GoIan haben, 

mit Genugtuung Ober den in Madrid hegonnenen Nahost
Friedensprozeß, insbesondere dartlber, daß die Regierung des 
Staates Israel und die PaIllstinensisce Befreiungsorganisation, 
die Vertreterin des pa\Ilstinensischen Volkes, am 4. Mai 1994 
in Kairo das erste Abkommen zur Umsetzung der Grundsatz.. 

. erklllruog Ober Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung'·', nämlich das Abkommen Ober den Gazastreifen 
und das Gebiet von Jericho"IZ

, unterzeichnet halten, 

1. nimmt KenntnIs von der Mitteilung des Generalsekre
tärs103; 
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2. erkliJrt erneut, daß die israelischen Siedlungen in dem 
palJlstinensischen Gebiet, einschließlich Jerusa1ems, und den 
anderen seit 1967 besetzten arabischen Gebieten rechtswidrig 
sind und ein Hindernis filr die wirtscbaft\iche und soziale 
Entwickhmg darstellen; 

3. Ist sich der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun
gen bewl4fJt, welche die israelischen Siedlungen auf das 
paUlstinensische Volk in dem seit 1967 von Israel besetzten 
pa\Ilstinensischen Gebiet, einschließlich JenlSlilems, und auf 
die arabische Bevö\kerung des syrischen Golan haben; 

4. bekrll/tlgt das unveräußerliche Recht des paUIsti
nischen Volkes und. der Bevö\kerung des syrischen Golan auf 
ihre natürlichen und alle anderen wirtschaftlichen Ressourcen 
und erachtet alle Verletzungen dieses Rechts als illegal; 

5. ersucht den GeneralsekretIIr, der Generalversammluog 
auf ihrer filDfzigsten Thgung Ober den WIrtSChafts.. und 
SoziaIrat einen Bericht über den Stand der Durchftlhrung 
dieser Resolution vorzulegen. 

92. Plenarsitvulg 
19. Dezember 1994 

4'1133. Bericht des AusstIn ES für Entwkklnngsplammg; 
allgemeine tTherprllfuDg der IJste der am wenig
sten entwicl«!lten LlInder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451206 vom 21. De
zember 1990 und 46J206 vom 20. Dezember 1991, 

KenntnIs nehmend von dem Beschluß 1994/225 des Wirt
schafts.. und SoziaJrats vom 14. Juli 1994 Ober den Bericht des 
Ausschusses ftlr Entwicklungsplanung Ober desseo neunund
zwanzigste Thgung'04, worin der Rat beschloß, die in Kapitel V 
Abschnitt B des Berichts enthaltenen Empfehlungen zur Billi
gung an die neunundvierzigste Thgung der Generalversamm
lung weiterzuleiten, 

mit Besorgnis feststeHend, daß die Zahl der am wenigsten 
entwickelten Länder insbesondere in Afrika zugenommen hat, 
und unterstreichend, wie wichtig die Schaffung eines filr das 
Wachstum und die Entwicklung der Entwicklungsl!!nder, 
insbesondere der am wenigsten entwickelten Lllnder, gilnstigen 
internationalen WIrtSChaftsumfe1ds ist, 

in der Erwilgung, daß der Beschluß Ober die Aufnahme 
eines Landes in die Gruppe der am wenigsten entwickelten 
Lllnder utit der gchllrigen Zustimmung des betleffenden 
Landes gefaßt werden sollte, 

1. nimmt KenntnIs von der allgemeinen t)berpriIfung der 
Liste der am wenigsten entwickelten Lllnder'"', die von dem 
Ausschuß ftlr Entwicklungsplanung vorgenommen wurde, um 
festzustellen, welche Länder in die Gruppe der am wenigsten 
entwickelten Lllnder aufgenommen beziehungsweise aus ibr 
gestrichen werden sollen; 
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'" EbcL, Kap. V. 


